
Instruktion
f ^r die

magistratischen Marktrichter





^ bschon man mit Zuversicht erwartet ,
daß jeder magistratische Marktrrchter
eingedenk seines abgelegten Diensteides
alles dasjenige genau in Erfüllung brin¬

gen werde , was überhaupt einem treuen ,
und redlichen Beamten zustehet , und ihm
insbesondere in seiner angestellten Eigen¬
schaft obliegt ; eben so auch , daß er dem

Magistrate , als seiner vorgesetzten Be¬

hörde in allen und jeden den schuldigen
Gehorsam leisten , und den ihm vorge¬
setzten Herren Rachen mit der gebüh¬
renden Achtung begegnen werde , so hat
man doch Zur bessern Belehrung eines

jeden , bey seiner Dienstleistung Folgen¬
des zur Richtschnur hiermit mittheilen
wollen .



4 Von den allgemeinen Pflichten

Die Pflichten der magistratischen

Marktrichter theilen sich in Allgemei¬

ne ^ und Besondere ; letztere aber

wieder in Bezug auf die verschiedenen
Marktplätze , dann außer denselben .

Bon den

allgemeinen Pflichten der magistra -
tischen Marktrichter .

Was die ersten , nämlich die a l l -

gemeinen Pflichten betrifft , so hat

itens jeder magistratische Marktrichter

sich mit allen denjenigen Verordnun¬

gen genau bekannt zu machen , welche

in Rücksicht des Marktwesens über¬

haupt bestehen , insbesondere aber die

allgemeine Marktordnung vorn 24ten

Aprill 1792 , Wasserordnung vom 22km

März 1793 / Milchverschleißordnung
vom

v
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vom ytm Jänner 1793 / dann Heu -
und Strohmarktsrdnung vsm itzten

Juny 1793 zur Grundlage bey seiner
Dienftleisiung Zu nehmen / und die darin

enthaltenen Grundsätze genau Zu fas¬
sen/ und pflichtmäßig befolgen zu ma¬

chen . In Rücksicht derjenigen Verord¬

nungen hingegen / welche erst von Zeit
zu Zeit in Bezug auf das Marktwesen
erlassen werden / haben die Marktrich¬
ter jedesmal diese Verordnung sogleich
beym Empfang zu lesen / und den Simr

derselben wohl zu erwägen ,

Zur Ueberzeugung der richtig ge¬

schehenen Bekanntmachung haben sie
in dem Dekrete / mit welchem die Kund¬

machung geschieht / ihre Nahmen lzu
unterzeichnen / um nicht vielleicht in
der Folge sich mit der Unwissenheit enti

schuldigen zu könne » / so wie über alle
an sie gelangende Verordnungen ein

genaues Register zu führen ist , damit

sie in vorkommenden Fällen glcichfaüs
jede Verordnung leicht auffmden kön¬

nen
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nery und allenfalls eine Abschrift bey¬
zubringen im Stande sind . Nach die¬

sen Verordnungen hat sich jeder Markt -

nchrer

Ltens auf das genaueste zu benehmen ,
und hievon auf keine Art bey schar -
fesrer Verantwortung abzuweichen ,
auch hievon ohne schriftliche Verord¬

nung nicht abzugehen . Sollte bey einem
oder dem andern Marktrichter über die¬

se, oder jene Verordnung ein Zweifel
entstehen , so hat er hierüber von sei¬
nem vorgesetzten Herrn Referenten in

- MarkLsachen auf eine bescheidene Art
dre Belehrung anzusuchen , nie aber ei¬

genmächtig bey einem Zweifel eine

Ausnahme sich zu erlauben . Da

Ztens der Fall sehr oft sich ergibt , daß
von dem Marktrichter in minder wich¬
tigen Fällen z. B . bey entstehenden
Wortwechsel , Anweisung der Ver -
kaufsplatze für die Marktpartheyen /
u » s. w. auf der Stelle selbst Rath ge -

. schaffr
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jchaftt werden muß , so wird jedem
Marktrichter zu Behauptung des so

nothwendigen Ansehens ein sittsames
anständiges Betragen zur strengsten
Pflicht gemacht , und eingebunden , sich
von allen «»glimpflichen Behandlun¬
gen der Partheyen zu enthalten , oder

sich mit selben in einen Wortwechsel ,
oder Zank einzulassen : sondern die

Marktrichter haben mit möglichster
Bescheidenheit porzugehen , und selbst
in Fällen wo sie durch Widersetzlichkeit
gehindert werden , ihr Amt zu han¬
deln , nie in Hitzigkeiten auszuarten ,
sondern hierüber sogleich die Anzeige
an den Magistrat zu machen , und die

Entscheidung abzuwarten . Aus eben
diesem Grunde wird ihnen auch

4tens aller vertraute Umgang mit solchen
Personen , über welche sie die Aufsicht
führen , auf das schärfste untersagt ,
und ihnen verbothen , jemand aus Par -
theylichkeit eine Begünstigung zuzu¬
gestehen, viel weniger aber durch An -

nah -
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nähme von Geschenken , seye es auch
noch so geringfügig , eine Ausnahme
Don den bestehenden Verordnungen zu
erlauben . Derjenige Marktrichter , wel¬

cher eines solchen pflichtwidrigen Be¬

nehmens überwiesen werden könnte ,
würde nicht nur mit Polizeyhausar -
reste bestraft , sondern auch sogar nach
Umstanden von seinem Dienste entfer¬
net werden , welche Straft auch un -

nachsichtlich derjenige zu erwarten hät¬
te , welcher sich beygehen liesse auf ir¬

gend eine Art in den Kauf der Feil -
schaftm sich Zu mengen .

Von den Pflichten der Marktrichter
in Bezug auf die Marktplätze .

Da die Hauprverrichrungen der ma -

gistratifchen Marktrichter sich vorzüglich
auf die Marktplätze beschränken , für sel¬
be aber , nach Verschiedenheit der Feil -

schaft



der magjstratifchen Marktrichter . y

schaften , welche zum Verkauf dahin ge¬

bracht werden , auch verschiedene Ver¬

ordnungen bestehen ; so findet man für
nothwendig , zur vollkommenen Beleh¬
rung eines jeden Markwchters hier alle

jene Vorschriften einzuschalten , die auf
jeden Marktplatz zu beobachten sind .

Marktplatz Sailerstadt .

Unter allen Marktplätzen allhier ver¬

dienet die Sailerstadt eine besondere Auf¬
sicht , theils , weil dahin verschiedene Gat¬

tungen von Feilschaften zum Verkauft ge¬

bracht werden , theils weil auch der Ver¬
kauf alldort von verschiedenen Partheyen
ausgeübt wird , die Hiebey manchen Be¬

schränkungen unterliegen . Diejenigen
Marktnchter demnach , welche von Zeit
zu Zeit abwechslungsweise zur Aufsicht
dahin gestellet werden , haben

Stens sich täglich in aller Früh daselbst
einzufinden , und die Ankunft der ver¬

kaufenden Partheyen abzuwarten . So



Von den allgemeinen Pflichten

wie dieselben ankomme » / sind ihnen die

Verkaufsplätze der Ordnung nach an¬

zuweisen / und ihnen Hiebey keinen

Vorzug Zu gönnen - es müßte nur seyn /
daß einigen Verkäufern schon durch
Verordnungen ein besonderer Ver¬

kaufsplatz bestimmt wäre / welche dem¬

nach auch in diesem ihnen eingeräum¬
ten Rechte nicht zu stören sind - Nach
geschehener Ordnung in Reihen ist
bey jeder angekommenen Landparthey

. aus Niederöfterreich / und zwar , wenn

, es ein Selbsterzeuger ist / das Richter -
zettel / falls er aber ein Händler wäre
der kreisamtliche Paß einzusehen .
Ohne einer solchen Ausweisung ist kei¬

ner Landparthey der Verkauf zu ge¬

statten / sondern die zu Markt gebrach¬
ten Waaren mit Beschlag zu belegen /
und hierüber die Anzeige bey dem Ma¬

gistrate zu machen . Diese hat gleichfalls
bey jenen Landpartien zu geschehen /
die mit ungültigen Zeugnissen / oder

Paffen auf dem Markte erscheinen .
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den aus andern Provinzen mit

Viktuauen anher kommenden Par¬
theyen ist der Verkauf auf den hiesi¬
gen Markten auch ohne solchen Rich -
terzettel , oder kreisämtlichen Passe zu

gestatten : doch ist sich auch bey die¬

sen Partheyen genau durch Einsicht
der Gränz - Bolleren zu überzeugen ,
daß ihre Viktualien wirklich aus der

angegebenen Provinz anher gebracht
werden / und nicht vielleicht in Nie -

deröstcrreich erkauft worden seyen .
Bey den Verkaufder Feilschaften selbst
aber kömmt

Lrcns vorzüglich zu beobachten / daß kei¬
ne ichon verdorbene , und ungenußbar
gewordene Feilschafr verkauft werde .
Zu diesem Ende haben die Marktrich¬
ter vor den Verkauf die Acchtheit und
Güte der Feilschaften genau zu prü¬
fen, besonders daraufzu sehen , daß un¬
ter den zu Markt gebrachten grünen
Waaren nicht schädliche Krauter ver -

mengr , bey den Döst dasselbe nicht un¬

reif
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reif , oder verwelkt seye. Im Entdec¬

kungsfalle ist eine solche zum Verkauf

^ nicht geeignete Feilschaft sogleich zu

vertilgen , und die Parthey , wenn sie

schon vorhin betretten worden wäre ,

gleichfalls dem Magistrate zur Bestra¬

fung anzuzeigen - Eben so ist

7tens bey den Eyern darauf zu sehen ,

daß keine stinkenden faulen Eyer ver¬

kauft werden , und sind dergleichen un -

genußbare Eyer in die hiezu auf dem

Marktplätze vorfindigen Butten zu

schassen , und auf die feit Jahren be¬

stehende Art zu vertilgen . Bey dem

Geflügelvieh , besonders bey jenen ,
welches schon todt zu Markte gebracht
wird , haben die Marktrichter aufmerk¬
sam zu seyn , ob dasselbe nicht mit ei¬

ner Krankheit behaftet gewesen ist , wo

sodann ein solches Geflügel , um fer¬
neren Misbrauch zu hindern , der Par¬
they jedesmahl sogleich abzunehmen ,
und nach gemdigrem Markte unter der

Auf -
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Aufsicht des Markrichters Zur Vertil¬

gung zu bringen ist .

8tens . Da die süsse Butter ein Haupt -
arrikel ist , welcher auf diesen Markt¬

platz gebracht wird , und bey den Ver¬

kauf desselben manche Beurtheilun¬
gen vorgehen , so haben die magistra -
tischen Marktrichter vorzüglich zu wa¬

chen , ob dieselbe acht ' erzeugt , und

nicht , wie es öfters zu geschehen
pflegt , gefärbt sey. Der Verkauf der¬

selben darf auch nie auf das Gesicht
sondern nach dem Gewichte geschehen ,
und im letzteren Falle ist gleichfalls dar¬

auf zu sehen , daß die Partheyen bey
dem Gewichte nicht bcvortheiler wer¬

den , weßwegen auch der Gebrauch einer

Schnellwage zur Abwägung der But¬
ter auf den Märkten allgemein verbo¬

then bleibet , und sind den Verkäufern
blos ordentliche , gehörig zimmmtirte
Schalenwagen bey dem Verkaufe Zu
gestatten . Zur Ausmessung flüssiger
Feilschaften , als : Milch , Milchrahm rs .
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müssen nur zmunmMte Geschirre ge¬

nommen werden . Eine vorzügliche
Aufmerksamkeit erfordern auch

Mus die Schwämme . Da durch den
'

Genuß schädlicher Schwämme schon
manche Unglücksfälle sich ergeben ha¬

ben, fo ist nur der Verkauf solcher Gat¬

tungen Schwämme zu erlauben , dw

von der hiesigen löbl . medizinischen
Fakultät nach dem , den Markmchtern

schon ertheiltem Unterrichte , als un¬

schädlich erkannt worden sind . Alle

anderen Gattungen Schwämme , falls

sie auch wirklich unschädlrch seyn soll¬
ten , sind bey dem Mangel einer vol¬

len Überzeugung jedesmal der Par¬
they , welche selbe Zu Markte bringt ,
sogleich abzunehmen , und ihre Ver¬

tilgung Zu veranlassen . Im Falle , als

eine Parthey überwiesen werden könn¬

te , daß sie von der Schädlichkeit ihrer

zu Markt gebrachten Schwämme Wis¬
senschaft gehabt habe , ist selbe dem

Magistrate zur Bestrafung anzuzechen .
Ha
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Da bey diesem Marktplätze
rotens auch der Fall eintritt , daß auf

selben verschiedenes Geflügel , und Ey¬
er m ganzen Ladungen von hungan -

schen Händlern gebracht werden , wel¬

che, wer ! sie öfters der deutschen Spra¬
che nicht kundig sind , auch bey ihrem
Verkaufe gewisser Leute , oder sogenann -
tenDollmetscher sich bedienen müssen , so
wird den magiftrarischen Marktrich -
rern aufgetragen , auf diese Dollmer -

scher ein obachtfames Auge zu haben ,
daß von ihnen nicht mehr , als dre vor¬

geschriebene Gebühren abgefordert
werden , und ist ihnen nie zu erlauben ,
außer diesen Gebühren etwas von den

Feilschaften zu fordern , oder selbe statt
baaren Geldes für ihre Bemühung Zu
verlangen , weil hiedurch nur zu einem

verbothenen Wiederverkauf , und an¬
deren Unterfchleifen Anlaß gegeben
würde . In Rücksicht der gleichfalls
mir dem Verkaufe dahin angewiesenen
hiesigen Hühner - dann Gans - und

Entenhandlermnen kömmt
utens
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irens zu beobachten , daß sie den Ver¬

kauf auf den ihnen bestimmten Platzt
abgesondert von den übrigen Parthey¬
en betreiben , und sich niemals unter

die Landparrheyen mengen . Eben so

ist ersteren nur zu gestatten , ihr in ent¬

fernten Gegenden angekauftes Geflü¬

gel , und Eyer zu verschleißen , nie aber

bey schärfster Verantwortung zuzuge¬

ben, daß sie auf dem Markte selbst Ge¬

flügel oder Eyer zum Wiederverkauf
an sich bringen . Zur näheren Über¬

zeugung dessen haben sich dieselben auch
von diesen Händlern ausweisen zu las¬

sen, wo sie den Ankauf gemacht haben ,
damit man überzeugt werde,daß sämmt¬

lich von ihnen angekauftes Geflügel ,
und Eyer aufdemMarkt gebracht wird ,

und nicht vielleicht ein Verkauf bey

ihren Wohnungen damit ausgeübet ,
oder sonstiger Unterschleif getrieben
werde . Da die hiesigen Hühnerhänd¬
lerinnen bey den Verkaufe sich gleich¬

falls gewisser Helferinnen bedienen , so

ist darauf zu wachen , daß nur solche
Per -



Her Wagistraüschen Marktrichter .

Personen zu einer derley Aushilfe ge¬

braucht werden / welche von dem Ma¬

gistrate hiezu eine besondere Erlaub¬

niß haben / und nicht zu gestatten / daß
diese Helferinnen auf eigene Rechnung
einen Handel treiben .

Bey den Ankauf der Feilschaften
selbst wird

istens den Marktrichtem eingebunden /
die genaueste Obsorge Zu tragen / daß
dem Publikum nach dem Sinne der

allgemeinen Marktordnung der Vor¬

zug gelassen werde . Es sind daher die

Gewerbs - und Höckerleute vor der in
der Marktordnung bestimmten Stun¬
de zum Ankaufe unter keinem Vorwand
zuzulassen / und wenn dieselben wirklich
vor derbestimmrenStunde aufdiefen so¬
wohl / so wie aus allen übrigen Markt¬
plätzen / erscheinen / abzuschaffen . Soll¬
ten sie aber aus geschehene Ermahnung
sich nicht entfernen / so sind erstere dem

b Ma -
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Magistrate anzuzeigen ; letztere aber

durch die auf jedem Marktplatze auf¬

gestellte Wache auf das Rathhaus stel¬
len zu lassen , so wie gleichfalls nur je -

. ne Soldatenweiber zum Ankauf der

Feilfchaften sowohl auf diesem / als al¬

len übrigen Marktplätzen zuzulassen

sind / welche sich mit einem von dem

betreffenden Kassern - Kommando erhal¬

tenen / und von dem Magistrate vidir -

rm Erlaubnißfcheine ausweisen kön¬

nen . Damit übrigens durch geheime

Einverständnisse derGewerbs - undHöc -
kerleute mit den Verkäufern von letzte¬

ren ihre Feilfchaften bis zu Einbet¬

tung dieser Stunde nicht zurückgehal¬
ten werden / so sind

rZtens die Verkäufer zu verhalten / daß

sie ihre Zu Markt gebrachte Seilschaf¬

ten offen zum Verkaufe ausstellen / und .

nicht verborgen halten / sondern an dw

sich anfindenden Käufer hindangebem

Sollte aber eine absichtliche Zurückhal -
« tung



der magistrarischen Marktnchter , ic,

rung bemerkt werden , fo sind solchen
Partheyen ihreFeilschaften inBeschlag
zu nehmen , und die Anzeige hierüber
bey dem Magistrate zu machen .

Da fast an jedem Markttage der Fall
sich ergiebt , daß mehrere Fetlschaften
unverkauft bleiben , und in die allda be¬

stimmte Einsetze gebracht werden müs¬
sen/ so haben , -

r4tms,die magistrarischen MarkLrichter
vorzüglich aufmerksam zu seyn , daß die
in dieser Einsetze aufbewahrten Festl¬
ich asten nicht vielleicht außer den
Marktstunden verkauft werden . Auch
ist die Aufbewahrung derselben nie lan¬

ger , als von emem. ZHrrkttage bis zu
dem andern zu erlauben , und wenn der
Verkäufer den nächstenMarkttag nicht
erscheinet , der Verkaüf solcher Ferl -
schafterr von Amtswegen auf den
Markte einzuleiten : indem die Erfah¬
rung gezeigt hat , daß längere Aufbe -

b Z wah -
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Wahrungen / nur aus einer gewinnfüch -

rigen Spekulation und um hohe Prei¬

se abzuwarten / geschehe »/ sowie gleich¬

falls / in Folge der bestehenden Markt¬

ordnung die Aufbewahrung der Feil -

schaften in Privat - Einsetzen außer

demMarkte nicht gestattet werden darf .

Nachdem übrigens

iztens Zur Bedienung der kaufenden

Partheyen / auf diesem sowohl / als

auch auf den übrigen Marktplätzen ei¬

ne gewisse mit besonderen Erlaubniß -

Scheinen versehene Anzahl sogenann¬

ter Tragerweiber bestehet ; so sind sel¬

be an jedem Markttage auf einen be¬

sonderen Platze zu sammeln / von wo

aus sie von den kaufenden Partheyen

zum Wegtragen der angekauften Seil¬

schaften genommen werden können .

Diesen Weibern ist aber nie zu gestat¬

ten selbst einen Ankauffür Partheyen

zu machen / und ihnen daher auch das

Herumfchleichen unter den Verkam
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fern / bey sonstiger Arretirung Zu ver¬

biethen .

Von den Marktplätze «/ Hof /
Freyung und tiefen Graben .

Von gleicher Wichtigkeit / wie die

Sailerstadt ist auch

i6tes der Markt am Hofe , Freyung und

tiefen Graben . Da jedoch auf diesen
Marktplätzen fast eben die Feilschaf -
ten , wie auf der Sailerstadt zum Ver¬

kaufe gebracht werden , so find auch
hier eben dieselben Vorschriften so
wie auf jenen zu beobachten . Nur

in Rücksicht der gleichfalls mit dem

Verkaufe am Hof angewiesenen Lust -
und Zierdgartnev wird den Markt -

richtern eingebunden , daß selbe auf
den ihnen bestimmten abgesonder¬
ten Platze von den Landpartheyen den

Verkauf betreiben , um nicht von den

Land -
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Laadpartheyen selbst Feilschaften ab -

lösen zu können . Auch ist nur jenen
Lust - - und Zierdgartnern der Verkauf
zu gestatten / die sich auszuweisen ver¬

mögen / daß sie selbst eigene Garten -

gründe besitzen / oder in Bestand ha¬
ben .

Von dem Markte am Juden -
platze und hohen Markte .

Mms Die beyden Markte / Iudenplatz
und hohe Markt sind nur allein zum

Verkauft der grünen Waaren be¬

stimmt / und bestehet zwischen ihnen
blos der Unterschied / daß auf ersteren
lediglich die bürgerlichen Kuchmgärt -

, ner ihre Erzeugnisse von grünen Waa¬
ren verkaufen dürfen / auf letzteren
aber Landleute / und auch hiesige Par¬
theyen / die sich auszuweisen im Stan¬
de sind / daß sie Gartestgründeeigen¬
thümlich besitzen / oder in Bestand ha¬

ben -
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bm , den Verkauf mit ihren selbst er¬

zeugten Waaren betreiben können .

Auf beyden diesen Marktplätzen haben

demnach die magistratischen Maktrich -
ter vorzüglich Acht zu haben / daß nur

frische und nicht schon abgewelkte /
oder halb verdorbene grüne Waaren

verkauft werden / und ist auch den be¬

stehenden Verordnungen Zufolge le¬

diglich auf dem ersteren Marktplatze
den Inhabern der grünen Waaren -

Ständern der Stadt / und in den Vor¬

städten der bestimmten Anzahl Höcker -
Leute / nämlich ioo an der Zahl / de »

Ankauf zu allen Stunden zu erlau¬

ben / auf letzteren Marktplatz aber /
nähmlich auf dem hohen Markte nur

allein das Publikum Zum Ankauf
zuzulassen

Von dem Markte am Schanzt

Was die zu Wasser ankommenden

Feilschaften betrifft / so sind selbe
'

EMs
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i8tens nur auf dem von jeher am hiesig

gen Donauufer bestimmten Platze §

nämlich an das sogenannte Schanzl

anzuweisen . Dafür diesen Markt eine

eigene gedruckte Ordnung vom 22ten

März 1793 bestehet /- so werden die

magistratischcn Marktrrchter bey stren¬
ger Verantwortung darauf zu sehen
haben / daß diese Ordnung in allen

Punkten auf das genaueste befolget
werde . Es ist demnach den Gewerbs -

und Höckerleuten der Ankauf daselbst
nur in den in erwähnter Ordnung be¬

stimmten Vor - und Nachmittags¬
stunden zu gestatten / und ausser diesen

Stunden nur das Publikum Zum An¬

kauf zuzulassen . Der Verkauf darf in

der Regel auch nur auf den Schiffen
geschehe »/ und jede Unterbringung der

allda ankommenden Feilfchaften m be¬

sondere Behältnisse bleibt streng ver¬

bothen . Nur in jenem Falle / wenn das

Publikum , wie es öfters zu geschehen

pflegt , sich sehr zahlreich zum Ankauf
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einfindet , kann den Verkäufern gestat¬

tet werden , einen Theil ihrer Feil -

schaften zur Bequemlichkeit für das

Publikum iw Butten an das Land zu

bringen , und kleinweise selbst zu ver¬

kaufen . Uibrigens können auf diesem

Marktplatze alle Zu Wasser ankom¬

menden Feilschaften verkauft werden ,

Mit alleiniger Ausnahme des Geflü¬
gels , Eyer , süßer Butter , Schmalzes ,
und Käses , so in größerer Quantität

gebracht wird , welche Feilschaften nach
der bisherigen Ordnung auch ferner

auf die bestimmten Marktplätze in der

Stadt anzuweisen kommen .

Bey den gleichfalls zu Wasser an¬

kommenden Körnergattungen , und

Hülsenftüchren ist das Augenmerk da¬

hin zu richten , daß der Verkauf je¬
desmal nur auf den Schiffen unter¬

nommen werde , und derselbe in Ge¬

genwart der magistratischen Messer
geschehe . Die Ausladung und Auf¬

lehnt -
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schüttung derKörnergattungen in be -

sondere Behältnisse darf nie ohne be¬

sondere obrigkeitliche Erlaubniß ge¬

stattet werden , und vorzüglich haben
die Marktrichter wachsam zu seyn , daß
solche Ausladung oder Verkauf nicht
etwa gar in Nußdorf schon unter¬

nommen werde , und wenn es wirklich
geschehen sollte , so ist hierüber unge¬

säumt die Anzeige an den Magistrat
Zur weiteren wirksamen Verfügung
zu machen « /

Lbstmarkt vor dem Kärnth -
ncrthor .

Da ein großer Theil von den Obst¬
gattungen in ganzen Ladungen auf Wä¬

gen zum Verkauf kömmt , und für selbe
in der allgemeinen Marktordnung der

Platz außer dem Kärnthnerrhore nächst
Pem fürstlichen Stahrembergischen Frey¬

hause
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Hause bestimmt ist / so haben die magi -
' stratischen Marktrichter

rytens alles ^ auf Wägen hieher kommen¬

de Obst lediglich dahm anzuweiseu ,
den Verkauf desselben auch nur auf
den Wagen zu gestatten , und nie zu¬

zugeben , daß von den Verkäufern das

Obst auf dre Erde ausgelegt , und so
verkauft werde »

Bey den hiesigen dekretirten Obst¬
händlern , welchen gleichfalls durch
Verordnungen der Verkauf ihrer
Obstgattungen allda erlaubt ist , muß
darauf gesehen werden , daß dieselben
nach der geschehenen Anweisung den

Obstverkauf auf den ihnen bewillig¬
ten kleinen Standen , jedoch entfernt
von den Landhändlern ausüben , und

sind diese Ständchen jedesmal nach
geendigtm Verkaufe hinweg zuschaf -
fen . Auch haben sich diese Obsthänd¬
ler von Zeit . zu Zeit mir obrigkeitlichen

Zeugs '
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Zeugnissen auszuweisen , daß der An¬

kauf ihrer Obstgattungen nur in ent¬

fernten Gegenden geschehen sey, sowie

darauf zu wachen ist , daß selbe ihr

angekauftes Obst nur allein da ver¬

kaufen , und nicht aufirgend einem an¬

dern Orte einen Verschleiß damit

treiben , oder dasselbe in besonderen

Einsätzen zurück behalten , um höheren

Preis abzuwarten ,

Schmalzmarkt .

Eine gleiche Sorgfalt , wie die bis¬

her erwähnten Märkte erfordert auch

Lötens der Schmalzmarkr , Der dahin

beorderte magistratische Marktrichter

hat nicht nur jedesmal die OuantitäL

des anher kommenden Schmalzes ge¬

nau aufzuzeichnen , und von Woche zu

Woche seinen Ausweis hierüber dem

Magistrate vorzulegen , sondern er
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muß auch genau erheben , aus welchen

Gegenden das meiste Schmalz ge¬

bracht wird , um bey einen sich zeigen¬

den Mangel beurtheilen zu können , '

woher eine Aushilfe zu erwarten wäre .

Bey der Ankunft eines jeden Händ¬

lers ist sich genau Zu erkundigen , ob

derselbe nicht unter Wegs Schmalz

verkauft , oder auf einen Privatere

eingesetzt habe , um es vielleicht an die

Kässtecher und Fragner um einen hö¬

heren Preis zu verkaufen . Aus eben

dieser Ursache darf auch nach den

bestehenden Verordnungen keinem

Händler gestattet werden , Bestellun¬

gen auf Schmalz überhaupt anzuneh¬

men , sondern dieselben sind verbunden

ihr Schmalz bloß allein auf den hie¬

sigen Markt zum Verkauf zu bringen .

Sollte von einem Händler auf irgend

eine Art diesem zuwider gehandelt

werden , so ist das von ihm hieher ge¬

brachte Schmalz mit Beschlag zu be¬

legen , und hierüber die Anzeige an

den Magistrat zu machen .
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Obgleich übrigens

Irrens Jedermann frey stehet Schmalz
zu seinemHausbedarft bey solchen Per¬
sonen , die sich mit dem Schmalzhan¬
del nicht abgeben , zu bestellen , so muß
doch auch solches bestellte Schmalz ^

jedesmal auf dem bestimmten Markt¬
plätze , um von der Emliefemng im

Ganzen genaue Kenntniß zu haben ,
gebracht werden , und äst die Abfuhr

'

nur dann Zu gestatten , wenn über s
solche Bestellungen gehörig die Aus¬
weisung geschehen ist . Bey dem Man¬
gel einer solchen Ausweisung ist , das

Schmalz , als eine bloße Spekulation ^
Waare anzusehen , und nach vorläu¬
figer Meldung bey dem Magistrate
der Verkauf desselben von Amtswe¬
gen einzuleiten .

Da durch Verordnungen den bür - '

geblichen Handelsleuren Bestellungen
aufSchmalz zu machen , nur in soweit

er -
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erlaubt ist , als zu ihrem Hausbedarf

gehöret / jedoch jeder Verkauf dessel¬
ben unter was immer für einem Ver¬

wände verbothen ist / so sind große

Quantitäten / die einen solchen Be¬

darf offenbar übersteigen / ihnen nicht

zuzulassen / sondern Zum Verkauf auf

dem Markte zurück zuhalten .

Was den Verkauf des Schmalzes
auf dem Markte selbst betrifft / so ist

L2tens Zu sorgen / daß dieser Verkauf
jedesmal nur nach den bestehenden
Satzungspreis geschehe . Vor dem

wirklichen Verkaufe aber muß jedes
Schmalz in Gegenwart des Markt -

- richters genau untersucht werde »/ ob

selbes gut / und qualitätmässrg seye ,
und isthicbey nicht zu dulden / daß
das zur Beschau mit dem eisenen Boh¬
rer ausgestocherte Schmalz von den

Trägern sich zugeeignet werde / son¬
dern selbes ist nach vorgenommener

Be -
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Beschau / wieder in das Geschirr zu

drücke »/ damit dem Händler hredurch
nicht eine Verkürzung zugehe .

Die bürgerlichen Kasstecher und

Fragner sind

LZtens Auf diesem Markte nie willkür¬
lich zum Ankauft des Schmalzes zu¬

zulassen / sondern es ist dasselbe nach
der bisher bestandenen Ordnung nur

durch die sogenannte Löslung an sie
abzugeben / und Hiebey besonders zu se¬
hen / daß ihnen gewöhnlich nur das

Schmalz in größeren Geschirren ,
welches ohnehin nicht für jede Haus¬
haltung tauget / erfolget werde . Nur

dann kann auch das Schmalz in klei¬

nen Geschirren in die Vertheilung an

die Gewerbsleute abgegeben werden /
wenn von dem Publikum hierum keine

Anfrage wäre / indem das Publikum
auch hier / so wie auf allen Märkten

Vorzüglich begünstiget werden muß /

, obschon

Z4tens
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Z4tens Der Käse auf dem Markte kei¬

ner Satzung unterliegt / und auch von

den Gewerbsleuten der Ankauf des¬

selben zu allen Stunden geschehen dach
so hat doch dieser Ankauf immer un¬

ter der Aufsicht des Marktrichters
ohne jedoch / daß sich derselbe in die

Preisbestimmung einzulassen hat / nur

auf dem Markte selbst Zu geschehen .
Die Ankaufspreise sind jedesmal ge¬
nau und gewissenhaft aufzuzeichnen /
und hierüber von Woche zu Woche ,
wie beym Schmach der Ausweis un¬

ter eigener Dafürhaftung dem Magi¬
strate vorzulegen / damit bey Bestim¬
mung der Satzung diese Ankaufsprei¬
se zur Grundlage genommen werden

können . Besonders aber ist Acht zu
haben / ob die GewerbslemedenHand -

- lern nicht vorpassen / oder durch über¬
mäßige Ankauft / und Anböthe euren

höheren Satzungspreis für sich zu be -

bewlrken suchen , und rm Falle dieses
sich entdeckte / sind solche Gewerbsleutt

c dem
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dem Magistrate zur gebührenden Ahn¬

dung anzuzeigen . Gleichermaßen sind

sztens Die Faktoren und Versilberet
genau in Beobachtung zu nehme »/ ob

dieselben nicht mit den Händlern und

Gewcpbsleuten in geheime Einver¬

ständnisse sich einlassen . Eben so ist
auch darüber Zu wache »/ daß die Händ¬
ler von selben keine Bedrückungen lei -

den . Daher hat der aufdiesem Markte

aufgestellte Marktrichter sich von Zeit '

zu Zeit bey den Händlern dießfalls
genau zu erkunden / ihre erhaltenen
Schmalzrechnungen einzusehen / ob

nicht in selben ein höherer Versilhe -
rungslohn / oder andere ungewöhnliche
Gebühren angesetzt seyen / und fest
darauf zu halten / daß von sämmtli¬
chen Faktoren / und Versilberen : nach
den ihnen mehrmalen gemachten Auf¬

trägen über den Schmalz - und Käse -
Verkauf ordentliche Protokolle gesüh¬
nt werden / um jede hierüber entste¬

hende
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stehende Beschwerde sogleich heben
zu können . In Rücksicht der auf die¬

sem Markte angestellten Träger ist

26tens Zu beobachten , daß sie sich auf
keine Art in den Schmalz - und

Käse r Verkauf einmengen , nicht
Schmalz oder Käse eigenmächtig von

dern Markte wegtragen / auch daß die¬

selben / für das Zutragen an die Par¬
theyen nicht mehr als die vorgeschrie¬
bene Gebühr abfedern . Ais Träger
sind auch nur solche zu dulden / welche
von dem Magistrate hiezu die Erlaub¬

niß erhalten habe »/ und über jede
Aufnahme eines neuen Trägers ist
vorläufig mündlich die Meldung bey
dem Magistrate zu machen .

Z7tens Bey dem Umstand / daß auf die¬

sem Marktplatze keine bestimmten An¬

kaufsstunden für die Gewerbsleüre be¬

stehen / selbe sich den ganzen Tag über
in großer Anzahl einfinden / und sich

c « öf-
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öfters ein willkührliches Benehmen

erlauben , oder ungestüm betragen , so

hat der daselbst aufgestellte Marko

richter selbe jedesmal zwar mit Be¬

scheidenheit , jedoch mit allem Ernste

zur Ruhe zu ermähnen , diejenigen

aber , welche auf solche Ermahnungen
nicht achten , zur Ahndung dieses ih -
res unfolgsamen Betragens dem Ma -

gistrate nahmentlich anzuzeigen .

Obgleich alle bisher gegebene Vor¬

schriften größten Theils auch für die

noch übrigen Marktplätze anwendbar

sind , so wird doch weiters

Mehlmarkt

28tens In Bezug auf den Mehlmarkt
den magistratischcn Markrrichtern

mitgegeben , daß sie die strengste Auf¬

sicht daselbst tragen sollen , daß von

den Müllern die Mehlgattungen um
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die bestimmten Satzungspreise ver¬

kauft werden / und baß sie Niemanden

so lang sie mit Mehl versehen sind /

selbes unter irgend einem Verwände /

ob es seine gewöhnliche Kundschaft

seye/ oder nicht / verweigern . Auf die¬

jenigen Personen aber / deren sich die

Müller bey dem Verkauf bedienen /

und die unter den Nahmen Durch¬

laßweiber bekannt sind / ist besonders

Acht zu geben / daß sie die kaufenden

, Partheyen bey der Ausmaß des Meh¬

les nicht durch verschiedene Kunstgrif¬

fe z. B . das sogenannte Aufpflaumen

bevortheilen / oder gar Mehlgattun¬

gen von minderer Kathegorie für eine

bessere verkaufen .

Bey den mit Hülsenfrüchten han¬
delnden Partheyen kömmt nachzuse¬

hen / ob dieselben ihre Hülse nfrüchte

rn ächter guter Qualität verkaufen /
und ob sie nicht vielleicht genetzt seyen /
um die Käufer in der Ausmaß zu be -
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Vortheilen . Da auch die hiesigen bür¬

gerlichen Erbsenhandler das Recht
haben , auf diesem Markte ihre Hül -
senwaarm zu verschleißen , so rstihnen
dieser Verkauf nur auf dem ihnen an¬

gewiesenen abgesonderten Platze von
den Landhandlern zu gestatten , da¬

mit selbe nicht vielleicht geheime Ein¬

verständnisse mit den Händlern un¬

terhalten , und ihnen ihre Hülfenwaa -
ren zu Erhaltung hoher Preise ablö¬
sen . Von den mit gerollter Gerste
handelnden Partheyen ist Hedesmal
die Ausweisung Zu verlangen , daß ihre
Gerste nur aus entfernten Gegenden
gebracht , und nicht vielleicht in der

Nahe angekauft worden seye, mithin
nicht etwa ein schädlicher Unterhan¬
del getrieben werde . Auch ist zu wa¬

chen , daß sie ihre Gerste nicht gefli -
ßentlich in der Einsetz zurücklassen ,
und wenn dieses geschieht , so ist das

nähmliche , wie auf andern Markten

Zu beobachten , daß die zurückgeht -
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rene Waare entweder sogleich / wenn

eine Anfrage hierum ist / oder wenig¬

stens den nächsten Markttags zu Ver¬

kauf gebracht werde .

Die GewerbsleuLe sind zum Ankau¬

fe auch auf diesen Marktplaye vor der

in der allgemeinen Marktordnung be¬

stimmten Stunde nicht zuzulassen .
Endlich da dieser Markt von dem

Publikum starker / als viele andere

besucht wird / so haben die magistrati -

schen Marktrichter

29tens Sorge zu trage » / daß das auf

Wägen ankommende Mehl jedesmal
so geschwind als möglich abgeladen
werde . Nach geschehener Abladung

müssen die Wägen von dem Markte

sogleich entfernet werden / und sind
dieselben zur Verhütung jeden Un¬

glücks / als auch wegen Hemmung der

Passage auf dem Markte nicht Zu

dulden «
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Wildpretmarkt .

Für den Wildpretmarkt wird

Lötens Den Marktrichtern die Vor -
schrift gegeben , daß sie besonders auf¬
merksam seyn sollen , daß der Handel
mrr Wtldpret nur von berechtigten
Partheyen ausgeübt werde . Daher ist
sich jedesmal ausweisen zu lassen , wo §

her das Wtldpret gebracht wird , und

bey verdächtigen Personen auch der

Schußzettel zu verlangen . Bey dem

Mangel desselben sind diese Personen
Zu arretiren . Die Wildpretgattungen
sind gleich bey der Ankunft auf dem

Markte jedesmal von dem Marktrich¬
ter genau zu besichtigen , ob sie gut , und

nicht vielleicht , besonders zur Som¬

merszeit schon in Faulung Übergän¬
gen seyen , in welchem Falle solches
sogleich bey schärfster Verantwortung

vcr -
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vertilgt werden müßte . Obgleich drese

Beschauen die magistratischen Fleisch -

beschauer vorzunehmen angewiesen

sind , so haben doch die Marktrichter

hierauf / auch von darum zu sehen -
weil erstere bey ihrer verschiedenen
Dienstleistung nicht jedesmal sogleich
von der Ankunft des Wildprets Wis¬

senschaft erhalten .

Besonders sind diese Beschauen bey

den zu Markt gebrachten Hasen auf

das strengste vorzunehmen / indem be¬

kanntermaßen selbe vielen Krankhei¬
ten unterliegen - folglich auch hier
mehr zu besorgen ist / daß durch den

Genuß eines solchen Wildprets schäd¬
liche Folgen entstehen könnten . Der

Verkauf der Hasen ohne Balg darf

Zitens Zwar fernerhin an Partheyen -
die es verlangen geschehen - doch ist
das Ausziehen derselben erst nach dem

Verkaufe zu veranlassen / und des

Eckels
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Eckels und Unremlichkeit wegen bey
schärfster Ahndung nicht auf freyer
Gasse Zu gestatten / so wie das Rupfen
des Federwildprets auf freyer Gasse
ferner auf das schärfste verbothen blei -

bet . Da übrigens

Z2tms Die bürgerlichen Wildprethanö -
ler gleichfalls die Erlaubniß haben ,
ihre Wildpretgattungen daselbst zu

verkaufen / so kömmt in Rücksicht der

Beschauen auch alles dasjenige zu be - ^
obachten / was bereits oben dieserwe -
gen angeführet wurde / nur ist noch
auf diese Gewerbsleute genau Acht zu
geben / daß sie das Wtldprer nicht vor

der ihnen bestimmten Stunde von

den fremden Händlern ankaufe »/ son¬
dern / daß auch hier dem Publikum
der Vorzug beym Ankaufe gelassen
wird / indem diese Gewerbsleute ohne¬

hin ihren erforderlichen Bedarf an . l

Wildpret größrentheils durch Bestel¬

lungen decken können .
, Koh - '
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Kohlenmarkt .

Bey den Holzkohlenverschleiß , wo¬

zu ein eigener Marktplatz vor demKarn -

therthor bestehet / wird den Markt -

richtern

Zztens eingebunden / streng darauf zu

wachen / daß die für diefen Markt be¬

sonders verfaßte / und gedruckte Ord¬

nung in allen und jeden genauest be¬

folget werde / und haben dieselben nebst -
bcy zu beobachten / daß die Händler
nicht unter dem Vorwande von Be¬

stellungen den Markt verlassen / ohne
sich vorläufig hierüber auszuweisen .
Eben so / daß die allda angestellten
Kohlentrager sich nicht in den Kaust
und Verkauf mengen / oder sonstige
Unfüge treiben / so wie den mit Koh¬
len einen Verschleiß treibenden Ge -

werbslemen der Ankauf vor den für
sie
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sie bestimmten Stunden nicht Zu ge¬

statten ist / und selbe ihre angekauften
Kohlen nach der bestehenden Vor¬

schrift nur nach den Maaß und zwar
in gehörig Zimmentirten Stübichen
verkaufen müssen .

Eine besondere Aufmerksamkeit in

der Aufsicht erfordert auch der

Getraidmarkt .

Z4tens Obschon die Hauptaufsicht auf
selben dem Metzenleiheramte übertra¬

gen ist / so haben doch die Marktrich¬
ter auf die genaue Befolgung der all¬

da eingeführten Ordnung gleichfalls
streng Zu wachen . Zu diesem Ende

sind den allda ankommenden Händ¬
lern die Verkaufsplatze in Reihen an¬

zuweisen / und für jede Körnergattung
em abgesonderter Platz zu bestimmen -
Bey dem Verkauf selbst aber kömmt

dar -
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darauf Rücksicht zu nehmen / daß die

Verkäufer sich keine Bevortheilungen
erlauben / und nicht vielleicht in den

Sacken zum Schein oben gute Kör¬

ner haben / unten aber schlechte sich

befinden / fo wie den Verkäufern nicht

zu gestatten ist / daß sie ihre Körner

selbst abmessen , sondern sich jedesmal

hiezu die magistratifchen Messer zu

nehmen haben .

Der Verkauf darf übrigens nur

wirklichen Erzeugern , und berechtig¬
ten Händlern gestattet werden , und

ist vorzüglich zu wachen , daß sich
nicht unbefugte Händler einfchlei -
chen . Auf dem Masselmarkte selbst ,
nämlich , wo der Verkauf auch in den

kleinsten Quantitäten geschieht , ist
den Händlern der Verkauf nie auf

Wägen zu erlauben , sondern die Kör¬

nergattungen müssen abgeladen , und

an dem ihnen angewiesenen Playe
verkauft werden , und sind daher die

Wä -
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Wägen nach geschehener Abladung je -
desrnal sogleich von dem Markte selbst
zu entfernen / und ihnen ein Platz am

ßerdemselben anzuweisen . Nur auf dem

sogenannten Muthmarkte / wo der

Verkauf in Großen geschieht / wird

den Händlern der Verkauf auf Wa¬

gen noch ferner gestattet / doch ist auch
hier die möglichste Ordnung zu er¬

halten .

Ferner haben die magistratifchen
Marktrichter

Zztens nicht zuzulassen/ »daß die Kör -

nerhandler von ihren Platzen sich ent¬

fernen / und mit Mustern auf dem

Markte herumschleichen / oder sich
wohl gar zu Partheyen ausser dem

Markte begeben / und sodaiin ihre Kör¬

ner von dem Markte als verkauft weg¬

führen . Dem in einem solchen Unfuge
betrettenen Händler ist sogleich seine

Waare in Beschlag zu nehmen / der

Hand -
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"Händler selbst aber durch die La M

auf das Rathhaus zu stellen .

Die an einem Markttage als un¬

verkauft in die daselbst befindliche Er¬
setz gebrachten Körnergattungen , müs¬

sen den nächsten Markttag wieder ,

falls auch der Händler nicht zugegen

wäre , zum Verkauf auf dem Markte "

ausgestellt werden , und ist der Ver¬

kauf in der Emsetz unter keinem Vor -

wand zu gestatten .

Von besonderer Wichtigkeit ist end¬

lich auf diesem Markte

Zbtens die genaue Erhebung der Ver¬

kaufspreise von allen Gattungen . Die

Marktrichter haben demnach genau

zu beobachten , in welchem Preise diese ,

oder jene Körnergattung verkauft

werde , damit sie sodann mit den in

dem Meyenleiheramte angezeigten

Preisen genau kontrollirt werden kön¬

nen
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nen / und haben dieselben bey dieser
Erhebung um so vorsichtiger zu Werk

zu gehen / als sie für jede unrichtige
Angabe zugleich höchst verantwort -

'

lich gemacht werden / so wie sie zu¬

gleich die Weisung erhalten / das Be¬

nehmen der Müller / und Bäcker bey
dem Ankauf in genaueste Beobach¬
tung zu nehmen / ob diefelben nicht
absichtlich die Körner in höheren
Preisen ankaufen / um hirdurch eine

für sie günstige Satzung zu bewirken .

Da

Heu - und Strohmarkt .

Z7tens . für den Heu - und Strohmarkt
gleichfalls eine eigene gedruckte Ord¬

nung vom Jahre 1793 bestehet / und

in selber alles genau enthalten ist /
was auf diesem Marktplatze zu beob¬

achten kömmt / so wird es die Pflicht
des daselbst angestellten Marktrich -
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ters leoiglich seyn / diese Ordnung in

allen und jeden befolgen Zu machen §

und nur noch die besondere Weisung

gegeben , daß mir Ende jeder Woche

über die Quanrirät des verkauften

Heues und Strohes / dann über die

. Preise desselben dem Magistrate ein

verläßlicher Ausweis vorgelegt wer¬

den muß .

Obschon in Rücksicht der Markt¬

plätze m den Vorstädten die löblichen

Polizey - Bezirks - Direktionen / und

Grundgerichte zur Aufsicht angewie¬

sen sind / fs wird doch

ZNens Den eigends hiezu beorderten

magistrarrschen Marktrichtern zur

Pflicht gemacht / nebst ihrer Dienst¬
leistung in der Stadt auch auf den

Märkten in den Vorstädten d?e Nach - '
ficht zu pflegen / ob daselbst die allge¬
meine Markt - und sonstige Verord¬

nungen anfdas genaueste befolget wer -

d dem '
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den . Finden sich nun bey diesen Un - '

tersuchungen Gebrechen vor , so haben
sie hierüber die Meldung bey dem Ma¬

gistrate zu machen , jedoch nicht selbst
eigenmächtig Veränderungen vorzu - k
nehmen , und überhaupt wird ihnen

, bey einer solchen Nachsicht in den

Vorstädtewein bescheidenes Betragen
gen , und gutes Benehmen sowohl ge¬

gen die löbliche Polizey - Bezirks - Di¬
rektion , als Grundgerichte anem¬

pfohlen .

Von
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Von den

besonderen Pflichten der Markt -

richter ausser den Marktplätzen .

Äußer den hier angewiesenen Ver¬

richtungen haben die magistratischen
Marktrichtep

39tens gleichfalls sowohl in den verschie¬
denen Vierteln der Stadt / als in den

Vorstädten bey den Milchverschleiß -
Standen nachzusehen , ob die bestehen¬
de Milchverschleißordnung vom yten
Jänner 1793 , auf das genau este befolgt
werde , und ist Hiebey besonders Acht zu
geben , a) ob jede einen Milchverschleiß
treibende Parthey mit einer schAftli -

d 2 chen
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chen Erlaubniß hiezu von

strate versehen sey/ dann

dem Magi

b) ob dieselben auf dem ihr angewiesenen
^ Drt sich befinde ;

c ) ob sie nicht in der Zwischenzeit wie¬

der ihre Kühe veräußert hat / und da¬

her zum Milchverschleiß unfähig ge¬
worden sey/ und

6 ) ob ihre Zürn Verkaufe gebrachten
Milchgattungen ächt und gut , nicht

' mit Wasser vermengt / oder mir Mehl /
Pottaschlauge oder anderen schädli¬
chen Ingredienzen verfälscht sey» Auf
solche Verfälschungen ist um so stren¬

ger zu wachen , als die Folgen davon
öfters höchst gefährlich sind . Wetters
liegt den Narktrichtern ob

Lötens Bey den Höckerständen in der

Stadt sowohl/ als in den Vorstädten
den Augenschein öfters vorzunehmen /

ob
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ob jede mit der zu einem solchen Han¬

del erforderlichen Befugnis ; versehen

sey / und nicht etwa ihren angewiese¬
nen Standort eigenmächtig verändert

habe . Bey diesen Ständen sind auch
keine junge ledigen Weibspersonen zu

dulden / und bloß diejenige Person ^
auf welche die Befugniß lautet / darf
den Verkauf ausüben . Uiberhaupt ha¬
ben dieselben zu verhindern / daß der -

ley Stande nicht zu groß errichtet ,
und die Passage hredurch gehemmet
werde / und daß die Höckerstande bey
den Stadtthoren immer in einer an¬

gemessenen Entfernung von den Aleen

bestehen / damit die Baume nicht be¬

schädiget werden . Obschon übrigens
den Höckerinnen das Braten der Ka¬

stanien zur Winterszeit verbothen ist /
so kömmt doch öfters nachzusehen / ob

sich nicht hie / und da einige / des Ver -

bsths ungeachtet / solches erlauben , so
wie jene Höckerinnen , bey welchen zur

Winterszeit Gluthtöpfe angetroffen
werden , jedesmahl zur gehörigen Be -



^4 Von den besonderen Pflichten

straftmg dem Magistrate anzuzeigen
sind . Nebst den Höckerständen haben
dieselben auch bey allen übrigen beste¬
henden Hütten und Standen manch¬
mal nachzusehen , ob sie bloß von je¬
nen benutzt werden , welche hiezu die
Erlaubmß haben , und ob nicht Hie¬
bey ein Unterschleif obwalte , worüber
im Entdeckungsfalle jedesmal unge¬
säumt die Anzeige an den Magistrat
zu machen seyn wrrd . Die Aufsicht der

magistratischen Marktrichter hat sich ^

4stens Auch auf die bürgert . Kasstecher
und Fragner zu erstrecken , ob selbe ih¬
re Kasegartungen , und Schmalz um
die bestimmten Satzungspreise ver¬
kaufen , und letzteres nicht etwa mit

gesalzener Butter oder Schwemfct -
te verfälscht seye , so wie sie auch be¬
sonders zu wachen haben , daß von
den Greißlern und Effrgsiedern die
Wggattungen nicht mit schädlichen
Ingredienzen vermischt werden , und

daß die Gurkenhandler die Gurken
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nicht in kupfernen Gefäßen aufbewah¬
ren , oder gar mit Kupfersäure zube¬
reiten .

42tens Obgleich zur Nachsicht bey den

Bäckern , Fleischhauern , Fleischsel -
chern , fünf eigene magiftratische
Marktbeamte bestehen , so haben doch
dieselben auch gelegenheitlich bey ihrer
Dienstleistung auf diese Gewerbsleute
ein obachtsames Aug zu tragen , und

die bey ihnen entdeckten Verkürzun¬
gen ungesäumt zur Kenntniß des Ma¬
gistrats zu bringen .

V s n den

Rapporten dsr Marktnchter .

Schlüßlich haben die magiftrati -
schtn Marktnchter

43tens über alles , was sie auf den Märk¬
ten sowohl , als ausser denselben ord -

nungs -
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nungswidriges bemerken , so wie auch
über alle sonstige Vorfälle täglich bey
dem Magistrate mündlichen Rapport

zu erstatten , besonders aber Hiebey sich
jedesmal über den Umstand zu äußern ,
ob dw Zufuhr auf den Märkten sich
vermindert oder vermehret habe , dann

ob die Fetlschaften im Preise gestiegen
oder gefallen seyen , und daher auch
von den Ursachen über das Fallen
oder Steigen der Preise , dann der

vermehrten oder verminderten Zufuhr
genau nachzuspüren . , Von diesem
Rapporte darf keiner ohne besondere
Erlaubniß oder wichtigen Ursache ,
eben so wenig , wie von der Dienst¬
leistung auf den Markten ausbleiben .
Der Rapport selbst ist von jedem
Marktrichter nach den Alter in Dienst¬
jahren abzulegen , und sich Hiebey alles

unnützen Vertrages zu enthalten , doch
muß derselbe deutlich und bestimmt
seyn . Während dem ein Marktrich -
ter rapportiret , haben die übrigen ru¬

hig zuzuhören , und nicht durch ftüh -

zet - ,
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zeitige Bemerkungen dem Anderen in

seinem Rapporte zu stören ; doch wird

jeden freistellt , nach geendigtem

Rapporte allenfalls Erinnerungen ,

jedoch mit Bescheidenheit zu machen »

Uiberhaupt haben dieselben zugleich
bey diesen Rapporten den möglichsten

Anstand zu beobachten und auf alles ,

ivas hier VoÄöinmt , genau Acht zu

haben , und die Entscheidungen der

Kommission jedesmal gut zu fassen ,

um sich hiernach bey der Dienstlei¬

stung auf das genaueste benehmen zu

können/ ' vtber die Ahnen ertheilten

Aufträge und Weisungen ist ihrer Ei¬

despflicht gemäß , das tiefste Still¬

schweigen zu beobachten / und derjeni¬

ge Marktrichter , welcher überwiesen
werden könnte , daß er einen ihm er¬

theilten Auftrag bekannt gemacht und

hiedurch vielleicht wohl gar eine Ver¬

fügung vereitelt hätte , würde nicht

nur zur schärfsten Verantwortung ge¬

zogen , sondern auch empfindlich be -

e straft ,
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strafte Mch Umständen sogar von dem
Drenste emfernetwerden »

k» k. Höfrath und Bürgermeister «
- ^ 77N ^ 777 ^

S Wü r. . - U
: . . . . MaAißraMgch und Referent .

Dieser Instruktion wird von Seite
der m o. Landesregierung die Ve -

stättiguttgerrheilst

. V77! 77.7̂ 7

- 7 ' AOreasPichler
Regiermgs - Räch .
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